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Risiko und Vorsicht
Wie der Gemeindeunfallversicherungsverband und der 
Landesfeuerwehrverband mit Ratschlägen die Sicher-
heit von Feuerwehrleuten anheben wollen – Neuer Leit-
faden beschreibt die Beurteilung der Gefährdungen bei 
Einsätzen und die notwendige Prophylaxe – Vernünftiges 
Denken soll das Handeln leiten / Von Thomas Roselt*

„Müssen freiwillige Feuerwehren auch eine Gefährdungsbeurteilung 
erstellen?“, „Muss auch im Einsatz eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt werden?“ und „Wer ist dafür verantwortlich?“: Die 
Antworten auf diese und weitere Fragen fi nden sich in dem neuen 
Leitfaden zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung im Feuer-
wehrdienst (GUV-X 99955), den der Bayer. GUVV in Zusammen-
arbeit mit dem Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. erstellt hat. 
In dieser Broschüre werden anschaulich und leicht nachvollziehbar 
die einzelnen Schritte der Gefährdungsbeurteilung erklärt und 
anhand von Praxisbeispielen erläutert. Mit den enthaltenen Vorlagen 
kann der Anwender Schritt für Schritt seine Gefährdungsbeurteilung 
durchführen und erhält im Ergebnis automatisch die erforderliche 
Dokumentation.

Warum das Ganze?
Vernünftiges Denken und 
Handeln anstelle starrer (GUV-) 
Vorschriften
Die Unfallverhütungsvorschrift 
(UVV) „Feuerwehren“ gibt den 
Verantwortlichen und Angehörigen 
der Feuerwehren lediglich allgemein 
gehaltene Schutzziele vor. Diese 
sehr abstrakten Schutzziele stellen 
jedoch verbindliche Mindestforde-
rungen dar, die eingehalten wer-
den müssen. Der Vorteil ist, dass 
sich dadurch den Gemeinden und 
Städten für ihre Feuerwehren die 
Möglichkeit eröffnet, praxisgerechte 
und individuelle Maßnahmen selbst 
zu wählen. 

Beispiel für abstrakte Schutzziel-
formulierung der UVV „Feuerweh-
ren“ (§ 12 Abs. 2):
„Bei besonderen Gefahren müssen 
spezielle persönliche Schutzausrüs-
tungen vorhanden sein, die in Art 
und Anzahl auf diese Gefahren ab-
gestimmt sind.“

Diese Entscheidungsfreiheit hat 
zur Konsequenz, dass damit die 
Verantwortung steigt. Denn wie wird 
sichergestellt, dass mit der selbst 
gewählten Maßnahme das von der 
Unfallverhütungsvorschrift vorge-

gebene Schutzziel erreicht wird? 
Und wie können die Verantwortli-
chen im Falle eines Unfalls nach-
weisen, dass sie ihren diesbezüg-
lichen Pflichten nachgekommen 
sind?

Damit die Entscheidungsträger der 
Feuerwehren in ihrer Verantwortung 
nicht alleine gelassen werden, geben 
die Unfallversicherungsträger mit 
Hilfe von Durchführungsanweisun-
gen, GUV-Regeln und GUV-Infor-
mationen beispielhaft Maßnahmen 
vor. Werden diese Empfehlungen 
umgesetzt, so kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Schutzzielvor-
gaben erreicht werden (Vermutungs-
wirkung). 

Wird von den Inhalten dieser 
Konkretisierungen abgewichen, so 
ist sicherzustellen, dass die gleiche 
Sicherheit auf andere Weise erreicht 
wird, um die verbindlichen Schutz-
ziele zu erreichen. 

Als Hilfsmittel bei der eigenver-
antwortlichen Auswahl geeigne-
ter Maßnahmen dient die erstellte 
Gefährdungsbeurteilung. Sie soll 
einerseits Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Feuerwehrangehöri-
gen gewährleisten, andererseits den 
Entscheidungsträgern helfen, ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden.

Entscheidungsfreiheit

Verantwortung

Gefährdungsbeurteilung

Sicher!

    Die Gefährdungsbeurteilung ist 
nicht neu; sie bekommt im moder-
nen Arbeitsschutz einen zunehmend 
höheren Stellenwert, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass nicht eine 
starre Vorgabe, sondern vernünfti-
ges Denken das Handeln leiten soll.

Wo steht’s geschrieben?
Rechtliche Grundlagen
Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz hat der 
Arbeitgeber die Gefährdungen, die 
sich für Beschäftigte bei der Arbeit 
ergeben, zu beurteilen und die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ermitteln. 
Als Beschäftigte gelten nach diesem 
Gesetz vor allem Arbeitnehmer und 
Beamte. Folglich gilt die Forderung 
des Arbeitsschutzgesetzes nach einer 

Gefährdungsbeurteilung insbeson-
dere für Beschäftigte in Berufs-, 
Werk- und Betriebsfeuerwehren, 
aber auch für hauptberufl iche Kräf-
te in Freiwilligen Feuerwehren. Für 
rein ehrenamtlich Tätige in Frei-
willigen Feuerwehren findet das 
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Arbeitsschutzgesetz keine unmit-
telbare Anwendung. Hier haben die 
Unfallverhütungsvorschriften daher 
eine besondere Bedeutung:

Die Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung erlassen nach § 15 
(1) Siebtes Buch Sozialgesetzbuch 
so genannte Unfallverhütungsvor-
schriften. Diese Unfallverhütungs-
vorschriften sind als autonomes 
Recht für Unternehmer und Versi-
cherte – wie Gesetze und Verord-
nungen zum Arbeitsschutz – ver-
bindlich. 

Für die gemeindliche Einrichtung 
„Feuerwehr“ ist die Kommune, ver-
treten durch den Bürgermeister, der 
Unternehmer. Die Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr sind im Rah-
men der Erfüllung ihrer Dienstpfl ich-
ten gesetzlich unfallversichert. 

Nach der Unfallverhütungsvor-
schrift „Grundsätze der Prävention“ 
(GUV-V A1) hat der Unternehmer 
die Gefährdungen, die sich für Ver-
sicherte bei ihrer Tätigkeit ergeben, 
zu beurteilen und erforderliche Maß-
nahmen zu ermitteln. Damit ergibt 
sich auch für den Bereich der Frei-
willigen Feuerwehren die Verpfl ich-
tung zur Gefährdungsbeurteilung. 
Zusätzlich ergeht in § 3 Abs. 5 dieser 
Vorschrift ein besonderer Hinweis 
für Personen, die in Unternehmen 
zur Hilfe bei Unglücksfällen unent-
geltlich tätig werden. Für diese hat 
der Unternehmer Maßnahmen zu 
ergreifen, die denen dieser Vorschrift 
gleichwertig sind.

Gleichwertige Maßnahmen sind 
solche, die den Zielen und Grundsät-
zen einer vollständigen Gefährdungs-
beurteilung (Gefährdungsermittlung, 
Risikobeurteilung, Maßnahmen, 
Dokumentation, Überprüfung der 
Wirksamkeit) entsprechen. Bei den 
Freiwilligen Feuerwehren entspre-
chen z. B. die nach den Feuerwehr-
dienstvorschriften zu ergreifenden 
Maßnahmen jenen, die infolge einer 
Gefährdungsbeurteilung zu ergrei-
fen wären. Die Beachtung der Feuer-
wehrdienstvorschriften erfüllt daher 
im Allgemeinen die Gleichwertigkeit 
einer Gefährdungsbeurteilung.

Aus Sicht des Bayer. GUVV führt 
auch das Befolgen der Inhalte aus 
dem konkretisierenden Regelwerk 
der gesetzlichen Unfallversicherung, 
also der Durchführungsanweisungen 

der Unfallverhütungsvorschriften, 
der GUV-Regeln und der GUV-
Informationen, zu Maßnahmen, die 
denen einer Gefährdungsbeurteilung 
gleichwertig sind.

Bei Alarm keine Zeit für Bürokratie!
Gefährdungsbeurteilung im 
Einsatz
Bei unvorhersehbaren Situationen 
am Einsatzort sind Führungskräf-
te teilweise gefordert, Maßnahmen 
zu ergreifen, die nicht im Vorfeld 
durch eine Gefährdungsbeurteilung 
ermittelt wurden. Hier gilt, dass ein 
Vorgehen entsprechend der Feuer-
wehrdienstvorschrift „Führung und 
Leitung im Einsatz“ (FwDV 100) 
als gleichwertig zur Gefährdungs-
beurteilung anzunehmen ist. Der 
hier aufgezeigte Führungsvorgang 
„Lagefeststellung (Erkundung / 
Kontrolle), Planung (Entschluss / 
Beurteilung) und Befehlsgebung“ 
entspricht den wesentlichen Schrit-
ten der Gefährdungsbeurteilung.

Wer muss die Gefährdungsbeur-
teilung erstellen?
Verantwortliche für die 
Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung
Der Unternehmer der kommunalen 
Einrichtung „Feuerwehr“ ist die Ge-
meinde. Als Träger der Feuerwehr ist 
es ihre Aufgabe, die Beurteilung von 
Gefährdungen im Feuerwehrdienst 
durchzuführen und die erforderli-
chen Maßnahmen zu ermitteln.

Der Kommandant ist aufgefor-
dert, der Gemeinde die Anlässe für 
die Erstellung einer Gefährdungs-
beurteilung zu melden. Sinnvoller-
weise sind der Kommandant und 
evtl. weiteres Fachpersonal der 
Feuerwehr bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung zur Bera-
tung hinzuzuziehen. Mit Hilfe ihrer 
Kenntnisse und Erfahrungen können 
relevante Gefährdungen analysiert 
und wirksame – vor allem praxisge-
rechte – Maßnahmen ergriffen wer-
den. Es bietet sich unter Umständen 
an, die Unterstützung der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit als Experte 
im Arbeitsschutz anzufordern. Sie 
kann die systematische Vorgehens-
weise bei der Erstellung einer Ge-
fährdungsbeurteilung erläutern und 
steht mit ihrem Fachwissen bei der 
Suche nach geeigneten Maßnahmen 
beratend zur Seite.

Muss jetzt für alle Tätigkeiten eine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt 
werden?
Eine Gefährdungsbeurteilung 
bei der Freiwilligen Feuerwehr 
ist erforderlich, 
wenn für bestimmte Tätigkeiten (z. B. 
Arbeiten mit der Motorsäge) keine 
Feuerwehrdienstvorschriften beste-
hen, wenn von Durchführungsanwei-
sungen, Regeln oder Informationen 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
abgewichen wird,  wenn technische 
Arbeitsmittel (z. B. Werkzeuge, 
Maschinen) beschafft oder umgerüs-
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tet werden, wenn neue Arbeitsstoffe 
eingesetzt werden (z. B. Desinfekti-
onsmittel, Schaummittel, etc.), wenn 
sich das Einsatzgeschehen ändert (z. 
B. zunehmende Anforderungen für 
Motorsägenführer aufgrund steigen-
der Anzahl von Stürmen oder ver-
mehrtem Hochwasser, Tierseuchen, 
etc.), wenn  Unfälle, Beinaheunfälle 
oder arbeitsbedingte Erkrankungen 
auftreten, wenn Einrichtungen (z. B. 
Feuerwehrhaus) neu oder umgebaut 
werden oder vorhandene Einrichtun-
gen Problembereiche erkennen las-
sen, wenn Behörden, Verbände oder 
Unfallversicherungsträger Hinweise 
auf gefährliche Situationen geben, 
wenn hauptamtliche Kräfte beschäf-
tigt werden (z. B. Gerätewart), müs-
sen nach Vorgabe des staatlichen 
Arbeitsschutzregelwerkes Gefähr-
dungsbeurteilungen erstellt werden 
und wenn zusätzliche Aufgaben frei-
willig übernommen werden (z. B. 
First Responder Dienst).

Wie komme ich an die neue
Broschüre?
Der Bayer. GUVV hat bereits in 
der Vergangenheit das Thema „Ge-
fährdungsbeurteilung im Feuerwehr-
dienst“ auf vielfältige Weise intensiv 
aufgegriffen. Im Rahmen von Semi-
naren an den staatlichen Feuerwehr-
schulen wurde und wird dargestellt, 
dass sich hinter diesem Begriff keine 
komplizierte Wissenschaft versteckt. 
Vielmehr besitzen die Verantwort-
lichen der Feuerwehren hierdurch 
ein sinnvolles Werkzeug, mit dem 
sie einfach, aber sicher Maßnahmen 
fi nden, die die Schutzzielvorgaben 
der Unfallverhütungsvorschriften 
erfüllen.

In einer Versandaktion hat der 
Bayer. GUVV den „Leitfaden zur 
Erstellung einer Gefährdungsbeur-
teilung im Feuerwehrdienst“ an alle 
Gemeinden und Städte in Bayern 
verteilt, um die verantwortlichen 
Unternehmer, entsprechend ihrer 
Pfl ichten zu informieren. Zusätzlich 
wurde den Feuerwehren in Bayern 
diese Broschüre über die zustän-
digen Kreisbrandinspektionen zur 
Verfügung gestellt. Der Leitfaden 
steht auch im Internet unter www.
guvv-bayern.de (Prävention / Feuer-
wehr) als PDF-Dokument zum 
Download zur Verfügung.       
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